
 

Synopse 

 

Dekret zum Energiegesetz, Änderung aufgrund Energiebericht 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 490.1 

Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Arbeitsversion Fassung Landrat Kommentierungen 

 Dekret 
zum Energiegesetz 

      

 Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft  

 beschliesst:  

 I.  

 Der Erlass SGS 490.1, Dekret zum Energiegesetz 
vom 26. Januar 2017 (Stand 1. Juli 2017), wird wie 
folgt geändert: 

 

§  1 
Anteil erneuerbarer Energie – Brauchwarmwassererwärmung 

§  1 
Anteil erneuerbarer Energie – BrauchwarmwassererwärmungWassererwär-
mer 

 

1 Das Brauchwarmwasser in neuen Wohnbauten, 
Schulen, Restaurants, Spitälern, Sportbauten, Hal-
lenbädern und weiteren grossen Warmwasserver-
brauchern muss zu mindestens 50% mit erneuerba-
rer Energie oder mit Abwärme erwärmt werden. 

1 Das BrauchwarmwasserWarmwasser in neuen 
Wohnbauten, Schulen, Restaurants, Spitälern, Sport-
bauten, Hallenbädern und weiteren grossen Warm-
wasserverbrauchern muss zu mindestens 50%50 % 
mit erneuerbarer Energie oder mit Abwärme erwärmt 
werden. 

Redaktionelle Anpassung. Die bisherigen Begriffe 
«Brauchwarmwassererwärmer» und «Brauchwarm-
wasser» sollen mit den offiziellen Begriffen «Wasser-
erwärmer» und «Warmwasser» gemäss Definition in 
Norm SIA 385/1 ersetzt werden. «Warmwasser» ge-
mäss Norm SIA 385/1 entspricht warmem Trinkwas-
ser. 

https://bl.clex.ch/data/490.1/de
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2 Absatz 1 gilt auch beim Ersatz eines zentralen 
Brauchwarmwassererwärmers. 

2 Absatz 1Abs. 1 gilt auch beim Ersatz eines zentra-
len BrauchwarmwassererwärmersWassererwärmers 
oder wenn dieser mit zusätzlichen Wassererwärmern 
ergänzt wird. 

In Absatz 2 besteht bisher insofern eine «Gesetzes-
lücke», als dass es mit der heutigen Regelung mög-
lich ist, Altbauten mit zentraler Wassererwärmung mit 
dezentralen Wassererwärmern nachzurüsten. Diese 
Gesetzeslücke soll mit dem neuen Wortlaut bewusst 
geschlossen werden. 

3 Ist dies technisch nicht möglich, muss die Bauherr-
schaft beim Amt für Umweltschutz und Energie eine 
Ausnahmebewilligung beantragen. Im Gesuch muss 
nachvollziehbar dargelegt werden, weshalb keine 
bzw. nicht genügend erneuerbare Energie eingesetzt 
werden kann. 

  

 §  1a 
Anteil erneuerbarer Energie – Heizwärmeerzeuger 

 

 1 Bei Neubauten und beim Brenner- oder Kesseler-
satz eines Heizwärmeerzeugers in bestehenden 
Bauten ist ein auf erneuerbaren Energien basieren-
des System einzusetzen, soweit es technisch mög-
lich und über die Lebensdauer der Anlage wirtschaft-
lich ist. 

Damit das Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 erreicht 
und die Abhängigkeit von Energieimporten reduziert 
werden kann, ist es wichtig, dass fossile Heizungen 
konsequent durch auf erneuerbaren Energien basie-
rende Heizsysteme ersetzt und Neubauten von Be-
ginn an mit solchen Heizsystemen ausgestattet wer-
den. Im Gebäudebereich sind die dafür benötigten 
Technologien bekannt und zu marktfähigen Preisen 
vorhanden. 
 
Die Regelung respektiert den Lebenszyklus von 
Brennern oder Kesseln und entspricht weitgehend 
der Regelung, die der Kanton Glarus unlängst be-
schlossen hat. In den Kantonen Freiburg und Luzern 
sind ähnliche Regelungen bereits in Kraft und in 
mehreren Kantonen ähnliche Regelungen derzeit in 
Vorbereitung. 
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 2 Ist dies technisch nicht möglich oder über die Le-
bensdauer der Anlage nicht wirtschaftlich, so erteilt 
das Amt für Umweltschutz und Energie auf begrün-
detes Gesuch hin eine Ausnahmebewilligung. 

Falls sich der Wechsel auf ein erneuerbares Heizsys-
tem (z. B. aufgrund beengter Platzverhältnisse) als 
technisch unmöglich oder über die Lebensdauer der 
Anlage als nicht wirtschaftlich herausstellt, erteilt das 
Amt für Umweltschutz und Energie in begründeten 
Fällen eine Ausnahmebewilligung. In solchen Aus-
nahmefällen könnten weiterhin fossile Heizungen 
eingesetzt werden. Gegenüber der Vernehmlassung 
wurde die Wirtschaftlichkeit der Anlage über die Le-
bensdauer als weiteres Kriterium zur Gewährung ei-
ner Ausnahmebewilligung in die Bestimmung aufge-
nommen und damit eine zentrale Forderung aus der 
Vernehmlassung aufgenommen. 
 
Weitere Ausnahmen können nach § 4 des Dekrets 
gewährt werden, namentlich wenn ausserordentliche 
Verhältnisse vorliegen oder die Einhaltung der Best-
immungen eine unverhältnismässige Härte mit sich 
bringen würde (siehe unten). 

§  2 
Erneuerbare Energie 

  

1 Als erneuerbare Energie gelten:   

a. Sonnenenergie thermisch oder elektrisch;   

b. Biomasse wie z.B. Holz;   

c. Geothermie wie z.B. Erdwärmesonden;   

d. Grundwasser;   

e. Umweltwärme. e. Umweltwärme.;  
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 f. Anschluss an Fern- und Nahwärmenetze; Mit der Aufnahme von Buchstabe f in die Aufzählung 
von § 2 Abs. 1 wird ein Anschluss an ein Fern- oder 
Nahwärmenetz als «erneuerbare Energie» im Sinne 
von § 1a eingestuft und zur Erfüllung der Vorgabe 
nach § 1a anerkannt. Damit wird ein Anreiz zum An-
schluss an Wärmeverbunde und indirekt für den Neu-
bau und die Erweiterung von Wärmeverbunden ge-
setzt. Dies, weil Wärmeverbunde für eine CO₂ -freie 
Wärmeversorgung in dicht bebauten Gebieten eine 
wichtige Rolle spielen. 

 g. Abwärme aus z. B. industriellen Prozessen oder 
Abwasserreinigungsanlagen. 

Die energetische Nutzung nicht vermeidbarer Ab-
wärme aus industriellen Prozessen oder Abwasser-
reinigungsanlagen ist energiepolitisch sinnvoll und 
somit explizit als erneuerbare Energiequelle aufge-
führt. 

2 Bei der Ermittlung eines Anteils erneuerbarer Ener-
gie kann die Wärme aus Wärmekraftkopplungsanla-
gen (auch aus fossil betriebenen) ebenfalls ange-
rechnet werden. 

  

 §  2a 
Photovoltaik-Eigenstromerzeugung bei Neubauten 

Die Regelung orientiert sich an Teil E MuKEn 2014 
und greift die Forderungen der als Postulat überwie-
senen Motion 2019/212 «Eigenstromerzeugung bei 
Neubauten» auf. 

 1 Neue Bauten erzeugen einen Teil der von ihnen be-
nötigten Elektrizität selber. 

 

 2 Die Leistung der auf oder am Gebäude installierten 
Elektrizitätsanlage bei Neubauten muss mindestens 
20 W pro m² Energiebezugsfläche betragen, soweit 
es technisch möglich ist und keine ortsbild- und 
denkmalpflegerischen Gründe entgegenstehen. 

Die vorgesehene Mindestleistung wurde gegenüber 
dem Vorschlag aus den MuKEn nun bewusst (von 
10 W pro m2) bei 20 W pro m2 Energiebezugsfläche 
angesetzt, weil sich der Trend zur Elektrifizierung im 
Gebäudebereich und insbesondere zu Elektromobili-
tät seit 2014 doch wesentlich verstärkt hat. Dem Ge-
bäudebesitzer steht es in jedem Falle frei, von sich 
aus eine grössere Anlage zu bauen. 
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 3 Ist dies technisch oder aus Denkmal- und Ortsbild-
schutzgründen nicht möglich, muss die Bauherr-
schaft beim Amt für Umweltschutz und Energie eine 
Ausnahmebewilligung beantragen. Im Gesuch muss 
nachvollziehbar dargelegt werden, weshalb keine 
Anlage in der geforderten Leistung eingesetzt wer-
den kann. 

Diese Ausnahmebestimmung entspricht der bewähr-
ten Vollzugspraxis bei der «Wassererwärmerregel» 
nach § 1 des Dekrets. 

2 Gebäudeenergieausweis 2 Aufgehoben.       

§  3 
Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) 

§  3 Aufgehoben. Gemäss § 1 Abs. 2 EnFV ist das Amt für Umwelt-
schutz und Energie befähigt Förderbedingungen zu 
erlassen, falls diese dem Harmonisierten Fördermo-
dell der Kantone (HFM 2015) entsprechen. Eine zu-
sätzliche Aufführung dieser Förderbedingung im Dek-
ret erscheint daher nicht notwendig und soll somit 
aufgehoben werden. 

1 Bei Förderbeiträgen für Massnahmen bei der Wär-
medämmung von Gebäuden ab einer Fördersumme 
des Bundes von CHF 10‘000 muss ein GEAK erstellt 
werden. 

  

2 Setzt der Bund für einen solchen Förderbeitrag ei-
nen GEAK Plus voraus, so ist ein solcher, als Vo-
raussetzung für den Förderbeitrag, zu erstellen. 

  

3 Der GEAK hat dem aktuellen energetischen Zu-
stand der Liegenschaft zu entsprechen. 

  

4 Förderbeiträge des Kantons sind von dieser Rege-
lung nicht betroffen. 

  

      3 Ausnahmebestimmung       
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 §  4 
Ausnahmebestimmung 

Der Wortlaut von § 4 des Dekrets wurde analog dem 
Wortlaut von § 38 des Energiegesetzes übernommen 
und bildet eine wichtige gesetzliche Grundlage für 
den Vollzug des Dekrets. 

 1 Die Bestimmungen dieses Dekrets gelten auch 
dann, wenn keine Bewilligung notwendig ist (Eigen-
verantwortung). 

Die meisten energietechnischen Massnahmen aus 
vorliegendem Dekret sind nicht bewilligungspflichtig 
und werden in Eigenverantwortung umgesetzt. 

 2 Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor und be-
deutet die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Dekrets eine unverhältnismässige Härte, so kann die 
zuständige Behörde in begründeten Fällen oder im 
Einzelfall Ausnahmen gewähren, wenn dadurch 
keine öffentlichen Interessen wesentlich verletzt wer-
den. 

Diese Regelung ermöglicht die Erteilung von Aus-
nahmen in begründeten Härtefällen. 

 3 Die Ausnahmebewilligung, auf die kein Anspruch 
auf Gewährung besteht, kann mit Bedingungen 
und/oder Auflagen verknüpft werden. 

Diese Regelung ermöglicht pragmatische Lösungen 
im Vollzug, falls in begründeten Fällen die Vorgaben 
aus z.B. § 1, § 1a, § 2b des Dekrets zum EnG BL nur 
teilweise eingehalten werden können. 

 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  



- 7 -  
 
 

Geltendes Recht Arbeitsversion Fassung Landrat Kommentierungen 

 Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten die-
ser Änderungen. 
 
Liestal, 
Im Namen des Landrats 
die Präsidentin: Steinemann 
die Landschreiberin: Heer Dietrich 

 

 


